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92 Luft- und Weltraumfahrt 

Text 

Lufttüchtigkeits- und Betriebstüchtigkeitshinweise 

§ 24h. Die im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt erforderlichen Lufttüchtigkeits- und 
Betriebstüchtigkeitsanforderungen für Flugmodelle sowie unbemannte Luftfahrzeuge der Klasse 1 sind 
von der Austro Control GmbH oder einer auf Grund einer Übertragung gemäß § 140b zuständigen 
Behörde mittels Lufttüchtigkeits- oder Betriebstüchtigkeitshinweisen vorzuschreiben und in 
luftfahrtüblicher Weise kundzumachen. Dabei sind insbesondere die Art und der Umfang der zur 
Feststellung der Lufttüchtigkeit erforderlichen Überprüfungen, die Kennzeichnung, die 
Ausrüstungserfordernisse sowie die für den Betrieb erforderliche Befähigung für den Piloten festzulegen. 
Diese Lufttüchtigkeits- und Betriebstüchtigkeitshinweise sind von den Betreibern der Flugmodelle sowie 
den Haltern der unbemannten Luftfahrzeuge der Klasse 1 zu beachten und einzuhalten. 
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